
Der Main-Kinzig-Kreis ist mit über 430.000 Einwohnerinnen und Einwohnern einer der größten Landkreise 

Hessens. Neu zu besetzen über das Wahlverfahren ist, ab dem 1. Juli 2024, die Stelle

der/des hauptamtlichen Kreisbeigeordneten (m/w/d) 

Die Amtszeit beträgt sechs Jahre - eine Wiederwahl ist möglich.

Die Besoldung erfolgt nach der Hessischen Verordnung über die Besoldung, Dienstaufwandsentschädigung und 

Reisekostenpauschalen der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit in der 

Besoldungsgruppe B 5.

Es gelten die Wählbarkeitsvoraussetzungen nach § 37a Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 37 Absatz 2 der

Hessischen Landkreisordnung. Wählbar zur/zum hauptamtlichen Kreisbeigeordneten sind Deutsche im Sinne

des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes und Unionsbürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet

haben und nicht vom Wahlrecht nach § 22 Absatz 3 und § 23 Absatz 2 der Hessischen Landkreisordnung aus-

geschlossen sind.

Gesucht wird eine qualifi zierte, verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit langjähriger Erfahrung und Praxis 

in der Kommunalpolitik. Mitzubringen ist ein hohes Maß an Belastbarkeit und Organisationstalent. Die Bewer-

ber*innen sollten zudem entscheidungsfreudig und in der Lage sein, den im Main-Kinzig-Kreis eingeleiteten 

Prozess des digitalen, modernen und bürgerfreundlichen Dienstleistungsbetriebes fortzuführen.

Bewerbungen sind bis spätestens 2. April 2024, 12.00 Uhr (Eingang), mit einem aussagekräftigen Be-

werbungsschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, beglaubigten Zeugniskopien, lückenlosen Tätigkeitsnachweisen und 

etwaigen Referenzen unter dem Kennwort

Wahl der/des hauptamtlichen Kreisbeigeordneten

in einem verschlossenen Umschlag vorzulegen, gerichtet an den

Wahlvorbereitungsausschuss des Kreistages des Main-Kinzig-Kreises

Herrn Vorsitzenden Michael Göllner
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